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Anlage Datenschutz 

Unterrichtungen und Erklärungen zum Schutz und zur 
Veröffentlichung der im Rahmen der Agrarförderung 
übermittelten personenbezogenen Daten 

a) Unterrichtung zum Datenschutz gemäß Artikel 13 ff. der 

Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 

der Richtlinie 95/46/EG, (Datenschutzgrundverordnung - 

DSGVO) 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Die von Ihnen im Rahmen der Förderung übermittelten Daten 

werden zur Berechnung der Beihilfen und zum Schutz der finanzi-

ellen Interessen der Europäischen Union verarbeitet. 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes ist die für Sie 

zuständige Bewilligungsbehörde.  

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der für Sie zu-

ständigen Bewilligungsbehörde erhalten Sie über deren Telefon-

zentrale bzw. über deren Homepage.  

4. Zweck und Rechtgrundlage der Verarbeitung 

Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt, um den Ver-

pflichtungen betreffend Verwaltung, Kontrolle, Prüfung sowie 

Überwachung und Bewertung nachzukommen. Die gesetzliche 

Grundlage der Verarbeitung im Rahmen EU-(ko-)finanzierter För-

dermaßnahmen ergibt sich aus aus dem jeweils einschlägigen 

EU-Recht (Artikel 117 ff. der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 so-

wie Artikel 101 ff. der Verordnung (EU) 2116/2021). 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personen-

bezogenen Daten 

Die Informationen (Daten) werden an folgende Stellen übermittelt: 

 Rechnungsprüfungs-, Untersuchungs- und sonstige Einrich-

tungen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes 

und der Kreise (wie u. a. die Bescheinigende Stelle) 

 Landwirtschaftliche Sozialversicherungsträger. 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  

Ihre im Rahmen der Agrarförderung abgegebenen Daten müssen 

nach dem jeweils einschlägigen EU-Recht gemäß Artikel 51 der 

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Verbindung mit Artikel 32 der 

Verordnung (EU) Nr. 908/2014 sowie nach Artikel 53 der Verord-

nung (EU) 2116/2021 in Verbindung mit Artikel 34 der Verord-

nung (EU) 128/2022) für mindestens 10 Jahre digital oder im Ori-

ginal aufbewahrt/gespeichert werden. Längere Aufbewahrungs-

fristen bspw. aufgrund einer Zweckbindung bzw. gesetzlicher Re-

gelung nach anderen Vorschriften bleiben davon unberührt.  

7. Betroffenenrechte 

Sie haben als datenschutzrechtlich betroffene Person insbeson-

dere folgende Rechte: 

• Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten 

Daten (Artikel 15 DSGVO, § 12 Landesdatenschutzgesetz); 

• Recht auf Berichtigung sie betreffender unrichtiger personen-

bezogener Daten (Artikel 16 DSGVO); 

• Recht auf Löschung bzw. Einschränkung unrechtmäßig verar-

beiteter bzw. nicht mehr erforderlicher personenbezogener 

Daten (Artikel 17 f. DSGVO; 

• Recht auf Schadensersatz, wenn der betroffenen Person we-

gen eines Verstoßes gegen die DSGVO ein Schaden entsteht 

(Artikel 82 DSGVO). 

8. Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbe-

hörde 

Sie können Ihre Datenschutzrechte bei der für Sie zuständi-

gen Bewilligungsbehörde (siehe Ziffer 2) geltend machen. Zu-

dem können Sie sich auch an den Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden. 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen und weiteren Da-

ten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Eine 

Nichtbereitstellung hat jedoch in der Regel einen Ausschluss 

aus der Förderung zur Folge, da die Daten für die Berech-

nung der Beihilfen und für Plausibilitätsprüfungen benötigt 

werden. 

 b) Erklärungen zum Datenschutz 

1. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Verpflichtung zur Mittei-

lung von Antragsangaben aufgrund einer Rechtsvorschrift 

nicht besteht, die erfragten Daten jedoch für die Feststellung 

der Beihilfeansprüche, deren Auszahlung sowie zu Kontroll-

zwecken erforderlich sind. 

2. Ich erkläre mein Einverständnis, dass die in der Zentralen 

InVeKoS-Datenbank (ZID) enthaltenen Angaben zur Vorberei-

tung meiner/unserer Antragsunterlagen genutzt werden. 

3. Ich erkläre mein Einverständnis, dass die von mir angege-

benen Daten zur automatisierten Berechnung der Beihilfe-

zahlungen erfasst, verarbeitet, mit der HIT/ZID-Datenbank ab-

geglichen und gespeichert werden sowie an die Bewilli-

gungsbehörde und die zuständigen Behörden von Land, 

Bund und EU zur Erstellung von Statistiken übermittelt und 

zu anonymisierten betriebswirtschaftlichen Auswertungen 

für allgemeine Beratungs- und Statistikzwecke verwendet 

werden können. 

4. Mir ist bekannt, dass die zuständigen Behörden von Land, 

Bund und EU sowie die entsprechenden Rechnungshöfe 

Kreise (wie u. a. die Bescheinigende Stelle) das Recht haben, 

die Voraussetzungen für die Gewährung der Beihilfezahlun-

gen durch Kontrollmaßnahmen (z. B. durch Besichtigungen 

an Ort und Stelle, Einsichtnahme in die Bücher, Belege und 

sonstige Unterlagen) – auch nachträglich – zu prüfen oder 

durch Beauftragte prüfen zu lassen und Auskünfte über die 

tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse einzuholen. Auf-

zeichnungen in elektronischer Form sind, wenn die Behörde 

dies verlangt, auf eigene Kosten auszudrucken. 

5. Ich bin bereit, auf Anfrage zusätzliche Daten zum Betrieb 

für Zwecke der Auswertung und Bewertung der Förderpro-

gramme der Entwicklungspläne EULLE und PAUL zur Verfü-

gung zu stellen. 

6. Mir ist bekannt, dass die von mir/uns angegebenen Daten 

nach § 197 Abs. 4 des siebten Buches Sozialgesetzbuch zur 

Feststellung der Versicherungspflicht und zum Zwecke der 

Beitragserhebung an die Träger der landwirtschaftlichen So-

zialversicherung übermittelt werden. 
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Anlage Transparenzinitiative  

Unterrichtung der Begünstigten von Mitteln aus dem Europä-
ischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) über die Veröffentlichung und Ver-
arbeitung ihrer Daten im Rahmen der sog. Transparenz 

Unterrichtung der Begünstigten von Mitteln aus dem 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) und dem Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (E-
LER) über die Veröffentlichung und Verarbeitung ih-
rer Daten im Rahmen der sog. Transparenz 
 
I. Allgemeines 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) 
sind aufgrund europarechtlicher Vorgaben verpflich-
tet, die Begünstigten von Mitteln aus den o. g. Agrar-
fonds der EU des vorangegangenen Agrar-Haus-
haltsjahres spätestens zum 31. Mai jedes Jahres im 
Internet zu veröffentlichen (sog. Transparenz). 
 
Zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interes-
sen der EU können die Daten der Begünstigten von 
Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtun-
gen der EU, des Bundes, der Länder, Kreise und 
Gemeinden verarbeitet werden. 
 
Mit der Veröffentlichung der Daten über die Begüns-
tigten der o. g. Agrarfonds verfolgt die EU das Ziel, 
die Transparenz der Verwendung ihrer Mittel und die 
Öffentlichkeitswirkung und Akzeptanz der Gemein-
samen Agrarpolitik der EU zu verbessern sowie die 
Kontrolle der Verwendung ihrer Mittel zu verstärken. 
 
Die Veröffentlichung der Zahlungen ab dem Agrar-
Haushaltsjahr 2023, das am 16. Oktober 2022 be-
gann, enthält je nachdem, ob es sich noch um Zah-
lungen für Maß-nahmen nach den Regelungen der 
alten oder bereits der neuen Förderperiode handelt, 
unterschiedliche Informationen. 
 
Bitte beachten Sie, dass dies ein einheitliches 
Schreiben ist, welches sich an alle Begünstigten 
richtet. Teilweise betreffen die Ausführungen also 
nicht Ihr Bundesland. 
II. Maßnahmen nach den Regelungen der alten För-
derperiode 2014-2022 
Betroffen sind 
• Stützungsregelungen im Rahmen der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1307/2013 in Bezug auf das Ka-
lenderjahr 2022 (v. a. Direktzahlungen des Antrags-
jahres 2022), 
• bis zum 31. Dezember 2022 durchgeführte 
Maßnahmen nach der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 und (EU) Nr. 1144/2014, 
• Beihilfen an anerkannte Erzeugerorganisati-
onen oder Vereinigungen von Er-zeugerorganisatio-
nen im Sektor Obst und Gemüse auf Grundlage ei-
nes operationellen Programms gemäß Artikel 33 der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, das hinsichtlich 

seines Geltungszeitraums über den 31. Dezember 
2022 hin-ausgeht, 
• Stützungsprogramme im Weinsektor bis 
zum Abschluss des Agrar-Haushaltsjahres 2023 und 
ggf. unter weiteren Voraussetzungen bis zum Ende 
des Agrar-Haushaltsjahres 2025 sowie 
• Maßnahmen des ELER im Rahmen der 
Durchführung von Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013. 
 
Gemäß Artikel 104 Absatz 1 Verordnung (EU) 
2021/2116 in Verbindung mit Artikel 111 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 enthält die Ver-
öffentlichung folgende In-formationen: 
a) den Namen der Begünstigten, und zwar 
(1) bei natürlichen Personen Vorname und 
Nachname, 
(2) den vollständigen eingetragenen Namen mit 
Rechtsform, sofern der Begünstigte eine juristische 
Person ist, die nach der Gesetzgebung des betref-
fenden Mitgliedstaats eine eigene Rechtspersönlich-
keit besitzt, 
(3) den vollständigen eingetragenen oder an-
derweitig amtlich anerkannten Namen der Vereini-
gung, sofern der Begünstigte eine Vereinigung ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit ist, 
b) die Gemeinde, in der der Begünstigte wohnt 
oder eingetragen ist, sowie gegebenenfalls die Post-
leitzahl bzw. den Teil der Postleitzahl, der für die be-
treffende Gemeinde steht, 
c) eine Aufschlüsselung der Beträge der Zah-
lungen für jede aus dem EGFL und aus dem ELER 
finanzierte Maßnahme sowie die Summe dieser Be-
träge, die jeder Begünstigte in dem betreffenden 
Haushaltsjahr erhalten hat, wobei die zu veröffentli-
chenden Beträge der Zahlungen für die aus dem E-
LER finanzierten Maßnahmen dem Gesamtbetrag 
der öffentlichen Zahlungen entsprechen, einschließ-
lich des Beitrags der Europäischen Union und des 
nationalen Beitrags, 
d) eine Beschreibung der aus dem EGFL bzw. 
dem ELER finanzierten Maßnahmen unter Angabe 
des Fonds, aus dem die Zahlungen gemäß Buch-
stabe c) gewährt werden und der Art und des Ziels 
jeder Maßnahme. 
 
Ausgenommen von der Veröffentlichung des Na-
mens sind Begünstigte, deren Gesamtbetrag an 
Zahlungen aus den o. g. Agrarfonds in einem Jahr 
gleich oder niedriger als 1.250 € ist. In diesem Fall 
wird der Begünstigte durch einen Code angegeben. 
Sollte die Identifizierung einer natürlichen Person als 
Begünstigte gleichwohl auf-grund der übrigen zu 
veröffentlichenden Informationen infolge einer be-
grenzten Anzahl von in der Gemeinde wohnhaften 
oder eingetragenen Begünstigten möglich sein, wer-
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den – um dies zu verhindern – die Informationen un-
ter Angabe der nächst-größeren Verwaltungseinheit, 
zu der diese Gemeinde gehört, veröffentlicht. 
 
III. Maßnahmen der neuen Förderperiode 2023-
2027 
Für die übrigen Maßnahmen richtet sich die Veröf-
fentlichung nach Artikel 98 Verordnung (EU) 
2021/2116 in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 3 und 
4 Verordnung (EU) 2021/1060. Die Veröffentlichung 
enthält folgende Informationen: 
a) bei natürlichen Personen Vor- und Nach-
nahme des Begünstigten, 
b) bei juristischen Personen oder Personenver-
einigungen den Namen oder die Bezeichnung, unter 
der der Begünstigte im Rechtsverkehr auftritt, 
c) die Gemeinde, in der der Begünstigte wohnt 
oder seinen Sitz hat, die Postleit-zahl und den Staat, 
d) im Falle der Zugehörigkeit des Begünstigten 
zu einer Unternehmensgruppe: Name des Mutterun-
ternehmens und dessen steuerliches Identifikations-
merkmal, 
e) die Beträge der Zahlungen, die der Begüns-
tigte in dem betreffenden Agrar-Haushaltsjahr für 
jede aus dem EGFL oder dem ELER finanzierte 
Maßnahme erhalten hat; für die ELER finanzierten 
Maßnahmen unter Angabe der Beteiligung der 
Union und der nationalen Beteiligung; ferner sind 
der Gesamtbetrag des jeweiligen Agrarfonds und 
deren Summe anzugeben, 
f) sonstige Informationen in Bezug auf die je-
weilige Maßnahme: 
(1) Bezeichnung der Maßnahme, 
(2) Zweck der Maßnahme, 
(3) für bestimmte Maßnahmen: Datum des Be-
ginns, 
(4) für bestimmte Maßnahmen: voraussichtli-
ches oder tatsächliches Datum des Abschlusses, 
(5) das betroffene spezifische Ziel der Maß-
nahme. 
 
Die bereits unter II. genannte Ausnahmeregelung für 
Begünstigte mit einem Gesamtbetrag von maximal 
1.250 € gilt gleichermaßen. 
 
IV. Überblick über die bestehenden Rechtsvorschif-
ten 
Nachfolgend benannte Rechtsvorschriften bilden je 
nach betroffener Maßnahme die rechtliche Grund-
lage der Veröffentlichung. Es ist auf die jeweils gel-
tende Fassung abzustellen: 
 
• Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 
2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Über-
wachung der G-meinsamen Agrarpolitik und zur Auf-
hebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABl. L 
435 vom 6.12.2021, S. 187), 
• Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 
mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung, den Europä-
ischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den 
Fonds für einen gerechten Übergang und den Euro-
päischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 

sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und 
für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den 
Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument 
für finanzielle Hilfe im Be-reich Grenzverwaltung und 
Visumpolitik (Abl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159), 
• Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung 
und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpo-
litik (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549), 
• Durchführungsverordnung (EU) 2022/128 
der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit Durch-
führungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
2021/2116 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Ein-
richtungen, der Finanzverwaltung, des Rechnungs-
abschlusses, der Kontrollen, der Sicherheiten und 
der Transparenz (ABl. L 20 vom 31.1.2022, S. 131), 
• Agrar- und Fischereifonds-Informationen-
Gesetz – AFIG (BGBl. I 2008, S. 2330), 
• Agrar- und Fischereifonds-Informationen-
Verordnung – AFIV (eBAnz AT147 2008 V1). 
 
V. Hinweis auf den Veröffentlichungsort 
Die Informationen werden auf einer speziellen – vom 
Bund und den Ländern gemeinsam betriebenen – 
Internetseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse 
 
www.agrarzahlungen.de 
 
von den für die Zahlungen zuständigen Stellen des 
Bundes und der Länder veröffentlicht. Sie bleiben 
vom Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung an zwei 
Jahre lang zugänglich und werden u. a. in einem of-
fenen, maschinenlesbaren Format wie CSV oder 
XLSX zur Verfügung gestellt. 
 
Für die personenbezogenen Daten bleiben die Vor-
schriften der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung sowie die nationalen Da-
tenschutzbestimmun-gen des Bundes und der Län-
der unberührt. Auf die in diesen Rechtsvorschriften 
geregelten Datenschutzrechte und die Verfahren zur 
Ausübung dieser Rechte bei den für die betreffen-
den Zahlungen und den Datenschutz zuständigen 
Stellen des Bundes und der Länder wird verwiesen. 
 
Die Europäische Kommission hat eine zentrale Inter-
netseite unter der Adresse 
 
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultu-
ral-policy/financing-cap/beneficiaries_en 
 
eingerichtet, die auf die Veröffentlichungs-Internet-
seiten aller Mitgliedstaaten hin-weist.  
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Anlage Verhaltenskodex 

KODEX FÜR GUTE VERWALTUNGSPRAXIS IN DEN 

EGFL- UND ELER-ZAHLSTELLEN 

I. Hintergrund: 

Nach zwei Übergangsjahren hat die neue Gemeinsame 

Agrarpolitik (GAP) am 1. Januar 2023 begonnen. Die neue 

GAP beruht – rechtlich gesehen – maßgeblich auf den 

Verordnungen (EU) 2021/2115 sowie (EU) 2021/2116 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezem-

ber 2021. 

Wie aus der erstgenannten Verordnung u.a. hervorgeht, 

sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union und den allgemei-

nen Grundsätzen des Unionsrechts handeln. Um dieses 

Ziel zu erreichen, schreibt die EU in Artikel 9 Abs. 2 der 

Verordnung (EU) 2021/2116 vor, dass die in den Mitglied-

staaten im Bereich der Agrarförderung tätigen Zahlstellen 

u.a. nachweisen müssen, dass sie sich für Integrität und 

ethische Werte einsetzen. Sie müssen auf allen Leitungs-

ebenen in ihren Anweisungen, ihren Handlungen und ih-

rem Auftreten auf Integrität und ethische Werte achten. 

Diesbezüglich verlangt die EU, dass Integrität und ethi-

sche Werte in Verhaltensregeln kodifiziert werden und al-

len Ebenen der Zahlstellen, ausgelagerten Dienstleistern 

und Begünstigten bewusst sein müssen.  

Auch müssen Verfahren vorhanden sein, mit denen be-

wertet wird, ob Einzelpersonen und Einrichtungen den 

Verhaltensregeln Folge leisten und die bei Abweichungen 

ein rechtzeitiges Einschreiten ermöglichen.  

 

II. Was bedeutet die Charta der Grundrechte für die 

Antragstellerinnen und Antragsteller einer Zahl-

stelle?  

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und somit 

auch der Charta der Grundrechte wurden erstmals Grund-

rechte auf EU-Ebene kodifiziert und sind in allen EU-Staa-

ten verbindlich geworden.  Die Charta enthält 54 Artikel, 

die den Bürgern der EU umfassende Rechte zusichern 

und die in großen Teilen inhaltlich deckungsgleich mit den 

Grundrechten aus dem Grundgesetz sind. (Würde des 

Menschen, Freiheiten, Gleichheit).  

Die Charta enthält u.a. auch das „Recht auf eine gute Ver-

waltung“. Dieses Grundrecht ist in Artikel 41 der Charta 

festgeschrieben und lautet wie folgt:  

Artikel 41, Recht auf eine gute Verwaltung 

(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angele-

genheiten von den Organen und Einrichtungen der Union 

unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen 

Frist behandelt werden. 

(2) Dieses Recht umfasst insbesondere 

 das Recht einer jeden Person, gehört zu werden, be-

vor ihr gegenüber eine für sie nachteilige individuelle 

Maßnahme getroffen wird; 

 das Recht einer jeden Person auf Zugang zu den sie 

betreffenden Akten unter Wahrung des legitimen In-

teresses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und 

Geschäftsgeheimnisses; 

 die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidun-

gen zu begründen. 

(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Gemein-

schaft den durch ihre Organe oder Bediensteten in Aus-

übung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen ersetzt, die den Rechts-

ordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Ver-

träge an die Organe der Union wenden und muss eine 

Antwort in derselben Sprache erhalten. 

III. An die in der Charta formulierten Grundrechte sind 

auch die Zahlstellen gebunden.  

Sofern Sie sich im Zusammenhang mit der Umsetzung 

eines aus dem EGFL oder ELER geförderten Vorha-

bens in ihren Grundrechten gemäß der Charta als ver-

letzt ansehen, besitzen Sie die Möglichkeit der Be-

schwerde. Zu melden sind ausschließlich Fälle von 

Grundrechtsverletzungen, die im Zusammenhang mit 

Förderungen aus dem EGFL und ELER des Landes 

Rheinland-Pfalz stehen. 

Alle Hinweise werden vertraulich behandelt. Sie soll-

ten den Fall möglichst konkret und umfassend be-

schreiben und das Fördervorhaben genau bezeich-

nen. Ihre Beschwerde ist schriftlich zu richten an: 

Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und 

Weinbau 

Stabsstelle „Leitung 

EGFL-/ELER-Zahl-

stelle“ 

Stiftsstraße 9 

55116 Mainz 

oder per Email an 

Zahlstelle-RLP@mwvlw.rlp.de 

 

 

Von dort erhalten Sie auch weitere Informationen zum 

Thema „Integrität und einzuhaltende Werte“.  

Des Weiteren erhalten Sie (je nach Art des Verstoßes) 

u.a. bei folgenden Stellen themenbezogene Informationen 

und Fachwissen: Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte ( http://fra.europa.eu/de) 

Europäischer Bürgerbeauftragter (https://www.ombuds-

man.europa.eu/de/make-a-complaint)

http://fra.europa.eu/de
https://www.ombudsman.europa.eu/de/make-a-complaint
https://www.ombudsman.europa.eu/de/make-a-complaint
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